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Beschlusskammer 8 	 Aktenzeichen: BKB-13/2992-21 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.1, § 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV und§ 34 Abs. 7 S. 1 ARegV 

wegen 	 Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrages 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Rainer Sender 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

auf Antrag der Pfalzwerke Netz AG, Kurfürstenstraße 29, 67061 Ludwigshafen, gesetzlich 

vertreten durch den Vorstand 

- Antragstellerin 

1 

­



am 	14.11.2017 beschlossen: 

1. 	 Dem Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 24.07.2015 (Aktenzeichen: 

BK8-12/2992-11) festgelegten Erlösobergrenze, zuletzt geändert durch den Be­

schluss vom 11.01.2017 (Aktenzeichen BK8-16/2992-711), wird in Höhe der An­

lage 2 stattgegeben. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 27.06.2013, eingegangen bei der Regulierungsbe­

hörde am 28.06.2013, und mit Übermittlung des Erhebungsbogens über das Energiedaten­

portal einen Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 24.07.2015 (BK8-12/2992-11) 

festgelegten Erlösobergrenzen gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV gestellt. Die 

von der Antragstellerin beantragten Anpassungen sind aus Anlage 1 dieses Beschlusses 

ersichtlich. 

Der am 27.06.2013 über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur übermittelte Erhe­

bungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer 8 hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 

EnWG mit E-Mail vom 20.11 .2017 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstel­

lerin hat mit E-Mail vom 23.11.2017 vorgetragen, dass sie keine Anmerkungen hat. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde 

gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Dem Bundeskartellamt und der Landesregulierungsbehörde, in deren Bundesland der Sitz 

des Netzbetreibers belegen ist, wurde gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 


Die Anpassung der Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeht auf Grundlage des § 29 

Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV und § 34 

Abs. 7 S. 1 ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regulierungsbe­

hörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Die beantragten Anpassungen bedürfen gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV und § 34 Abs. 7 S. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulie­

rungsbehörde. Die Anpassung ist gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV festzule­

gen, soweit die beantragten Anpassungen den dort geregelten Anforderungen entsprechen. 

Die Regulierungsbehörde hat für die laufende Regulierungsperiode vom 01.01.2014 bis 

31.12.2018 die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse des Netzbetreibers aus den 

Netzentgelten (Erlösobergrenze) für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode 

gemäß § 4 Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16, 19 und 24 ARegV bestimmt. Die 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgte durch Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin wird der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 

zu § 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegungen BKB-10/004 bis 010 bzw. der 

Festlegung vom 22.09.2010 des Ministeriums für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des 

Landes Brandenburg als Landesregulierungsbehörde zur Verwendung anderer Parameter 

zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitäts­

verteilernetzbetreiber ermittelt. 

Die Kosten für die Netzebene Hochspannung sind nach § 10 Abs. 4 ARegV in der Fassung 

vom 14.08.2013 nicht mehr zu berücksichtigen. Den diesbezüglichen Entscheidungen des 

OLG Düsseldorf (Vl-3 Kart 38/16 [V] und Vl-3 Kart 75/16 [V]) folgend, berücksichtigt die Be­

schlusskammer die Netzebene Hochspannung für alle bis zum 30.06.2013 gestellten Anträ­
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ge. Für die Folgeanträge der Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 bleiben die Kosten für die 

Netzebene Hochspannung indes unberücksichtigt. 

Für die Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung ist: 

1 [ F . - F ] 1 [ (AP1 . + z *EP .)-(AP0 . + z *EP0 . ) ]EF . =1+-* max i ,1 '"1 ·O +-* max ,1 i t ,1 , 1 i ,1 ·O 
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= max · · wenn · > un z 1:- 11.
/Ap EP JA n E'D ' ' L li11 /11a/1111" ' -V 1,; + 1,; --v ro,; + ro,; 1,1 
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Für die Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung ist: 

1 
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Der Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz ist der gewichtete Mittelwert über alle Netz­

und Umspannebenen. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wird in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen 

Regulierungsformel eingesetzt. Unberücksichtigt bleiben bei der Berechnung die dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten gern. § 4 Abs. 3 i. V. m § 11 Abs. 2 ARegV (l<AJnb.t). die Zu­

und Abschläge aufgrund eines Qualitätselementes gern. § 19 ARegV (Q1), die Differenz zwi­

schen dem volatilen Kostenanteil, der nach § 11 Abs. 5 ARegV im Jahr t Anwendung findet, 
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und dem volatilen Kostenanteil nach § 11 Abs. 5 ARegV des Basisjahres (VK1 - VKo) sowie 

die Zu- oder Abschläge resultierend aus dem Saldo des Regulierungskontos gemäß § 5 Abs. 

4 S. 2 ARegV (S1), da diese Formelelemente für die Ermittlung der Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrages irrelevant sind. 

EOt = KÄdnb,t + (KAvnb,O + (1-V 1)· KAb,o) ·( VPlt -PF1J· EFt +O t+ (VK1-VK0)+ St. 
VPlo 

Die Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich dann aus der Differenz der durch den Be­

schluss vom 24.07.2015 (Aktenzeichen: BKS-12/2992-11) festgelegten Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin, korrigiert um Netzgebietsveränderungen, und der sich nunmehr unter Be­

rücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die festgelegten Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin 

ergeben sich aus der Anlage 2. 

3. Anspruch auf Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der Erlösobergren­

ze gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV. Sie hat die Anpassung trist- und formge­

recht beantragt und ihre Versorgungsaufgabe hat sich nachhaltig geändert. 

3.1. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der Erlösobergrenzen 2014, 2015, 2016, 2017 

und 2018 aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags ist die Erhöhung der bereits festgeleg­

ten Erlösobergrenzen um die Differenz der mit Beschluss vom 24.07.2015 (Aktenzeichen 

BKS-12/2992-11) festgelegten Erlösobergrenzen der Antragstellerin, korrigiert um Netzge­

bietsveränderungen, zu den sich nunmehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors 

ergebenden Erlösobergrenzen. Die von der Antragstellerin beantragten Anpassungen und 

die von ihr dargelegte Ermittlung des Erweiterungsfaktors ergeben sich aus Anlage 1 dieses 

Beschlusses. 

3.2. Veränderungen der Versorgungsaufgabe 

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sich ihre Versorgungsaufgabe erheblich verän­

dert hat, da sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten nach Ab­

5 



zug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der Kosten für die Netzebene 

Hochspannung um mindestens 0,5 Prozent erhöht haben, § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV. 

Die Beschlusskammer hat die in Tabellenblatt E. „Kosten für Erweiterungsmaßnahmen" be­

zeichneten Erweiterungsinvestitionen und deren Bruttoinvestitionssumme im Rahmen einer 

eigenen Prüfrechnung verwendet und die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen 

ermittelt. 

Mit der vorliegenden Genehmigung ist keine Anerkennung der von der Antragstellerin ange­

gebenen Kosten verbunden; insoweit besteht auch keine Präjudizwirkung für nachfolgende 

Kostenprüfungen. 

Die von der Beschlusskammer der Ermittlung der nachhaltigen Veränderung der Versor­

gungsaufgabe zu Grunde gelegten Werte ergeben sich aus den Anlagen 3 und 4. 

Eine nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe liegt vor, wenn sich die in § 10 Abs. 2 

S. 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und in erheblichem Umfang ändern. Bei ledig­

lich temporärer Veränderung dieser Parameter liegt keine nachhaltige Veränderung der Ver­

sorgungsaufgabe vor. 

Von einer Änderung in erheblichem Umfang ist gern. § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV dann auszu­


gehen, wenn sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten des 


Netzbetreibers nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der 


Kosten für die Netzebene Hochspannung um mindestens 0,5 Prozent erhöhen. 


Die Erheblichkeitsgrenze ist überschritten wenn: 


KAEW - KAETif~1„h • lOO%;::: O,S% 
GK2011 - KA„111i.201 1 

KAEW bezeichnet die Summe der jährlichen Kosten (ohne Höchstspannungsebene) der 

Erweiterungsinvestitionen, welche im Zeitraum zwischen dem Ende des Basisjahrs 

(31.12.2011) und dem Antragszeitpunkt angefallen sind. Diese jährlichen Kosten sind nach 

den Vorgaben der StromNEV zu ermitteln. Die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestition 

werden für das Jahr der Aktivierung bestimmt. Hiervon sind die darin enthaltenen, nach § 11 

Abs. 2 ARegV zu bestimmenden, dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAEW dnb] abzu­

ziehen. 
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Bei den jährlichen Gesamtkosten der Antragstellerin [GK2011] i.S.d. § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV 

handelt es sich um die Gesamtkosten im Basisjahr, die der Erlösobergrenze als Ausgangsni­

veau zu Grunde liegen. Hiervon sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAdnb] im 

Basisjahr abzuziehen. 

Die im Rahmen des Erweiterungsfaktors zu berücksichtigenden Investitionsmaßnahmen 

umfassen lediglich Erweiterungsmaßnahmen. 

Darüber hinaus geltend gemachte Investitionen, die möglicherweise auch kostenwirksam 

werden, sind nicht berücksichtigungsfähig. Insbesondere Ersatz- und Umstrukturierungs­

maßnahmen erfüllen nicht die Anforderungen des § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV, 

denn der Erweiterungsfaktor soll ausschließlich sicherstellen, dass Kosten für Erweiterungs­

investitionen, die sich bei einer nachhaltigen Änderung der Versorgungsaufgabe des Netzbe­

treibers im laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlösobergren­

ze berücksichtigt werden. 

Erweiterungsinvestitionen haben die Vergrößerung eines bestehenden oder die Schaffung 

eines neuen Leistungspotentials zum Ziel, d.h. sie ermöglichen eine Kapazitätsausweitung. 

Unter Erweiterungsinvestitionen sind somit Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende 

Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische 

Netzlänge, sondern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitäts­

volumen bzw. Transportmengenvolumen. 

Die Einordnung der Investitionen erfolgt anhand dieser Definitionen. Die Bezeichnung der 

einzelnen Investitionsmaßnahmen gibt Aufschluss über deren Verwendungszweck. Alle Be­

zeichnungen, die z.B. Erneuerungsmaßnahmen oder Ersatz störanfälliger Kabel und Leitun­

gen betreffen, sind aus dem Kostenblock auszusondern. 

Es ist ersichtlich, dass es sich bei den von der Antragstellerin angesetzten Kosten teilweise 

nicht um Kosten aus Erweiterungsinvestitionen handelt, diese werden von der Beschluss­

kammer im Rahmen der Erheblichkeitsprüfung herausgenommen. 

Im Rahmen der Ermittlung der Kosten für die Erweiterungsmaßnahmen kann die Antragstel­

lerin OPEX und CAPEX ansetzen. 
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Für die Betriebskosten (OPEX) gilt, dass pauschale Zuschläge anhand der Investitions­

summe nicht zulässig sind. Vielmehr können nur nachweisbare Betriebskosten berücksichtigt 

werden. 

Die kalkulatorischen Kapitalkosten (CAPEX) der Erweiterungsmaßnahmen beinhalten Ab­

schreibungen, Eigen- und Fremdkapitalverzinsung für Anlagen im Bau und Sachanlage­

vermögen, die bis zum Antragszeitpunkt anfallen. 

Sofern eine Anlage im Bau bis zum Antragszeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde 

kann nur die Verzinsung angesetzt werden. Aktiviertes Sachanlagevermögen wird mit den 

Kosten des auf die Aktivierung folgenden Jahres angesetzt. 

Zur vereinfachten Berechnung der Kapitalkosten der Erweiterungsinvestitionen ist es nach 

Auffassung der Beschlusskammer sachgerecht, einen wie folgt zu ermittelnden Mischzins­

satz anzusetzen: 

Zins gewichtet = Anteil EK [%] * EK-Zins [%] 

+ (Anteil FK [%]-Anteil unverzinsliches FK [%]) * FK-Zins [%] 

+ Anteil unverzinsliches FK [%] * 0%. 

Die Zinssätze und die prozentualen Anteile von Eigenkapital, Fremdkapital und Abzugskapi­

tal am betriebsnotwendigen Kapital ergeben sich hierbei aus dem Ausgangsniveau nach § 6 

ARegV. 

Der Eigenkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 9,05% für Neuanlagen und der 

Fremdkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 3,98 %. 

Die Verwendung der Zinssätze des Ausgangsniveaus ist vorliegend geboten, um den Auf­

wand der Ermittlung der Kosten zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze im Rahmen des 

Erweiterungsfaktors zu reduzieren und ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten. 

4. 4. Höhe der Anpassungen der Erlösobergrenzen 

Die Höhe der Anpassung der Erlösobergrenze sowie der anerkennungsfähige Erweiterungs­


faktor ergeben sich aus Anlage 2. 


Die mit Beschluss vom 24.07.2015 (Aktenzeichen BKB-12/2992-11) festgelegten vorüberge­


hend nicht beeinflussbaren Kosten der Antragstellerin in Höhe von 114.954.962 €beinhalten 


Kosten der Höchstspannungsebene und der Umspannebene Höchstspannung/ Hochspan­
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nung. Der Erweiterungsfaktor findet auf die Höchstspannungsebene und die Umspannebe­

ne Höchstspannung/Hochspannung keine Anwendung, daher werden zur Ermittlung des 

gewichteten Erweiterungsfaktors die Kosten der Höchstspannungsebenen in Höhe von 

9.989.430 € herausgerechnet. 


Aus der untenstehenden Tabelle ergeben sich die Kosten, auf die der gewichtete Erweite­


rungsfaktor Anwendung findet: 


Aktenzeichen Bezeichnung 

Vorübergehend nicht 

beeinfluss­

bare Kostenanteile 
BK8-12/2992-11 114.954.962 

BK8-16/2992-77 

BK8-16/2992-79 

BK8-16/2992-710 

BK8-16/2992-711 

BK8-17/2992-71 

Ballweiler, Blickweiler, Wecklingen 

Herxheim-Hayna 

Pleisweiler-Oberhofen 

Mauchenheim 

Kleinottweiler 

-107.976 

-38.976 

-33.328 

-28.244 

-32.198 

Kosten der Höchstspannung und Umspannebene 

Höchstspannung/ Hochspannung -9.989.430 

vorübergehend nicht beeinfluss­

bare Kosten, auf die der Erweiterungsfaktor Anwendung findet 

104.724.810 

4.1. Ermittlung des Erweiterungsfaktors 

Die Beschlusskammer hält auf Grund des Antrages der Antragstellerin einen Erweiterungs­

faktor in Höhe von 1,0263 für begründet. 

Der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) wurde nach der in Anlage 2 zu 

§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur 

Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsvertei­

lernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Antragstellerin die Parameter Fläche, An­

schlusspunkte, Einspeisepunkte und Jahreshöchstlast und die Gewichtung gemäß Anlage 1 

angegeben. Die Beschlusskammer hat der Entscheidung die Parameter und die Gewichtung 

gemäß Anlage 1 zu Grunde gelegt. Dieser Entscheidung liegen folgende Erwägungen zu 

Grunde. 
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4.1.1. Parameter 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors sind die Parameter Fläche des versorgten Gebietes 

(F), Anzahl der Anschlusspunkte (AP), Anzahl der Einspeisepunkte (EP) nach der konkreti­

sierenden Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungs­

faktors nach§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber (vgl. Ziffer 2.) 

sowie die Höhe der Last (L) im Basisjahr und im Jahr t der Regulierungsperiode heranzuzie­

hen. 

Der Begriff der versorgten Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen 

Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur 

Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als 

versorgte Fläche in der Niederspannung wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und 

Freiflächen (nur bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und 

Plätze (Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren 

Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen 

und anzugeben. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 

nicht versorgter Flächen wie bspw. Wälder, Seen, Flüsse und nicht erschlossenen Gebiete. 

Die versorgte Fläche in der Mittelspannung entspricht dagegen der geografischen Fläche 

des Versorgungsgebiets. 

Ein Anschlusspunkt ist ein Punkt, an dem Strom aus einem Netz eines Netzbetreibers an 

Letztverbraucher, nachgelagerte Netze - eigene und fremde - oder Weiterverteiler übergeben 

werden kann. 

Hierbei sind wie im Effizienzvergleich nur die aktiven Anschlusspunkte zu berücksichtigen. 

Ein Einspeisepunkt ist ein Punkt, an dem Strom von dezentralen Erzeugungsanlagen in das 

eigene Netz eingespeist wird. Anlagen, die als in Betrieb genommen gelten, aber noch kei­

nen Strom in das Elektrizitätsnetz einspeisen, werden nicht berücksichtigt. Hierzu gehören 

nicht, soweit die Belastungsgrenze nicht überschritten ist, in der Niederspannung Einspeise­

punkte der EEG-Anlagen, die zugleich Anschlusspunkte sind. Nach § 9 Abs. 3 EEG gelten 

mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie als eine Anlage, 

wenn sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude befinden und sie innerhalb von 

zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind. 

Im Hinblick auf den Ersatz von alten Anlagen durch neue leistungsstärkere Anlagen 

(Repowering) wird die Anwendung des Parameters „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler 
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Erzeugungsanlagen" insofern berücksichtigt, als dass im Fall des Repowerings keine Saldie­

rung von hinzukommenden und weggefallenen Einspeisepunkten erfolgt; d.h. es wird sowohl 

der wegfallende als auch der neu errichtete Einspeisepunkt gezählt. 

Dezentrale Erzeugungsanlagen sind nicht ausschließlich innerhalb der Netzebene, sondern 

auch in die Umspannebene (beispielsweise über die Sammelschiene) integriert. In einer sol­

chen Anschlusssituation sind die Einspeisepunkte der Umspannebene zuzuordnen und wer­

den nicht als Einspeisepunkte in der Netzebene berücksichtigt. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast ist die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen 

Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannstufe. Zur Ermittlung sind, soweit vorhan­

den, Messwerte heranzuziehen. Verfahren zur Bildung von Ersatzwerten sind zu dokumen­

tieren . 

Parameter im Basisjahr 

Das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, 

gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV als Basisjahr im Sinne dieser Verordnung . Als Basisjahr 

für die zweite Regulierungsperiode gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Jahr 2011. Für die 

Parameter im Basisjahr hat die Antragstellerin die Parameterwerte zum Stand 31.12.2011 

anzugeben. Von Netzbetreibern im Regelverfahren wurden diese Parameter bereits im 

Rahmen des Effizienzvergleichs vorgelegt, daher waren keine weiteren Nachweise erforder­

lich. 

Die von der Antragstellerin für das Basisjahr angesetzten 4.307 Anschlusspunkten in der 

Mittelspannung sowie 214.043 Anschlusspunkten von Letztverbrauchern und 14.264 Ein­

speisepunkte der EEG-Anlagen, die auch Anschlusspunkte sind, in der Niederspannung 

wurden von der Beschlusskammer zunächst mit den Werten aus dem Effizienzvergleich ent­

sprechend in Höhe von 4.313 Stück, 217.752 Stück und 14.607 Stück ersetzt. 

Da die Erlösobergrenze auf Grund der teilweisen Netzübergänge nach § 26 Abs. 2 ff. ARegV 

abgeändert wurde, sind die Parameter- und Kostenwerte des Basisjahres um diese Netz­

übergänge zu bereinigen. Die Werte im Basisjahr sind wie folgt zu verringern: 

• Anzahl der Anschlusspunkte in der MS-Ebene um 1 Stück 

• Anzahl der Anschlusspunkte in der NS-Ebene (inkl. Straßenbeleuchtung) um 

3.308 Stück 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der MS/NS-Ebene um 2.880 kW. 
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Die Beschlusskammer hat die angegebenen Parameter in dem aus Anlage 1 ersichtlichen 

Umfang der Entscheidung zu Grunde gelegt. 

Parameter im Jahr t der Regulierungsperiode 

Für die Parameter im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode können nur Ist-Werte bis 

zum Zeitpunkt der Antragstellung (max. 30.06. des Antragsjahres) in Ansatz gebracht wer­

den. D.h. die Änderungen müssen zum 30.06.2013 bereits tatsächlich eingetreten sein. Der 

Ansatz von Planwerten ist ausgeschlossen. 

Der Netzbetreiber hat mit E-Mail vom 21.06.2017 zum Parameter „Anzahl der Anschluss­

punkte in der NS-Ebene (inkl. Straßenbeleuchtung)" Stellung genommen und insgesamt eine 

Korrektur dieses Parameters um 1.144 vorgenommen. Diese resultiert aus der Reduzierung 

des ursprünglichen Antragswertes um die Übergabepunkte in Höhe von 1.836 Stück, die laut 

der Definition des anzugebenden Parameters nicht mitgezählt werden dürfen. Außerdem hat 

der Netzbetreiber die Anzahl der Anschlusspunkte in der NS-Ebene inkl. Straßenbeleuch­

tung um die Telefonzellen (282), die Notrufsäulen (3) und die Anschlusspunkte der Straßen­

beleuchtung (407) aufgestockt, da diese bei der Antragsstellung nicht als Anschlusspunkte in 

der NS-Ebene in die Auswertung einbezogen wurden. 

Die Antragstellerin hat ihrem Antrag nur Ist-Werte bis zum Antragszeitpunkt zugrunde gelegt 

und diese nachgewiesen. Die Beschlusskammer hat die Parameter in der aus Anlage 1 er­

sichtlichen Höhe bei der Berechnung des Erweiterungsfaktors verwendet. 

4.1.2. Belastungsgrenze in den Umspannebenen 

Der Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen kann zu einem erhöhten Ausbaubedarf in 

den Umspannebenen führen. Als Umspannebene sind Bereiche von Elektrizitätsversor­

gungsnetzen definiert, in denen eine Transformation elektrischer Energie von Hoch- zu Mit­

telspannung oder Mittel- zu Niederspannung erfolgt (§ 2 Nr. 7 StromNEV). Transformatoren 

sind dabei als wesentliche Bindeglieder zwischen Netzebenen anzusehen. Mit der Übertra­

gung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsebenen wird die entscheiden­

de Funktion der Umspannebene erfüllt. Transformatoren sind in der Umspannebene die 

wichtigste Komponente. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel , wie etwa Sammelschie­

nen, ist insoweit nicht ausreichend, um die Umspannebene zu betreiben. 

Wird die Höchstbelastung der Transformatoren vom „Abtransport" der Erzeugungsleistung 

bestimmt, so kann der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen zu einer steigenden Zahl von 

Ortsnetzstationen bzw. zusätzlicher Umspannkapazität führen. Nach der konkretisierenden 
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Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber (vgl. Ziffer 2.) ist dies der 

Fall, wenn das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last den Wert 1,3 übersteigt. Der zusätzliche Erweiterungsbedarf steigt dann annähernd line­

ar mit der Höhe der installierten dezentralen Erzeugungsleistung und wird durch die Verän­

derung der Definition der Jahreshöchstlast berücksichtigt. 

übersteigt das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in den Umspannebenen den Wert 1,3, so ändert sich die Definition der Jahreshöchstlast 

von der zeitgleichen lastseitigen Höchstlast hin zu der zeitungleichen und vorzeichenunab­

hängigen (flussrichtungsunabhängigen) Höchstbelastung aller Stationen einer Umspannebe­

ne. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung beträgt 0,53 und liegt somit nicht über der 

Belastungsgrenze von 1,3. Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung 

zur Jahreshöchstlast in der Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung beträgt 0,73 

und liegt ebenfalls nicht über der Belastungsgrenze von 1,3. 

Der Parameter „Höhe der Last" wird somit in der Umspannebene Hochspannung/Mittel­

spannung und in der Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung nach wie vor als Ent­

nahmelast definiert. 

4.1.3. Belastungsgrenze in den Netzebenen 

Der Parameter „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen" wird mit einem 

Äquivalenzfaktor (z) gewichtet. Die Bestimmung des Äquivalenzfaktors ist abhängig von dem 

Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast. übersteigt 

dieses Verhältnis in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung den 

Schwellenwert von 30%, wird der Äquivalenzfaktor individuell bestimmt. Pro Netzebene wird 

ein individueller Äquivalenzfaktor ermittelt, der von der relativen Zunahme der Einspeise­

punkte in der jeweiligen Spannungsebene beeinflusst wird. Ein etwaiger Rückgang der An­

schlusspunkte bzw. Einspeisepunkte bleibt hierbei zugunsten des Netzbetreibers unberück­

sichtigt. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Spannungsebene Mittelspannung beträgt 0,89 und liegt somit über der Belastungsgrenze 
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von 0,3. Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in der Spannungsebene Niederspannung beträgt 0, 77 und liegt ebenfalls über der Belas­

tungsgrenze von 0,3. 

Der Äquivalenzfaktor beträgt für die Spannungsebene Mittelspannung 2,7668 und für die 

Spannungsebene Niederspannung 1,6485. 

Einspeisepunkte in der Niederspannung, die gleichzeitig Anschlusspunkte sind und bereits 

als Anschlusspunkte bei der Bestimmung des Erweiterungsfaktors berücksichtigt werden, 

sind nun zusätzlich als Einspeisepunkte zu zählen. 

4.1.4. Gewichtung 

Anlage 2 zu § 10 ARegV sieht vor, dass sich der bei der Bestimmung der Erlösobergrenze 

zu berücksichtigende Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz als gewichteter Mittelwert 

über alle Netzebenen, für die vorab jeweils ein eigener Faktor errechnet wird, ergibt. 

Die Netzebenen bestanden aus den Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspannung und 

Niederspannung und den Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung. 

Die Schlüssel für die Gewichtung der Formelergebnisse sind aus den Daten des Basisjahres 

2011 und an Hand des Kostenstellenschlüssels zu ermitteln. 

4.2. Ermittlung der Anpassung 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin hat die Beschlusskammer in einem ersten Schritt den anerkennungsfähigen 

Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 zu § 10 ARegV enthaltenen Formel und der 

Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wurde von der Beschlusskammer in einem zweiten 

Schritt in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel eingesetzt. 

Dabei hat die Beschlusskammer die Anpassungen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

ten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV nicht mit berücksichtigt, da diese von der An­

tragstellerin selbst anzupassen sind und nicht von der Beschlusskammer. Zwar obliegt die 

Anpassung des VPI ebenfalls der Antragstellerin, die Beschlusskammer hat jedoch informa­
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tionshalber den für das Jahr 2014 anzuwendenden VPI auf Basis des tatsächlichen Wertes 

(104, 1 =VPI 20121
) den Berechnungen zu Grunde gelegt. In einem dritten Schritt hat die 

Beschlusskammer dann die Anpassung der Erlösobergrenze aus der Differenz der festgeleg­

ten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin (nach Korrektur um Netzge­

bietsveränderungen) und der sich nunmehr unter Berücksichtigung des anerkennungsfähi­

gen Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenze errechnet. 

III. 

Hinsichtlich der Kosten nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid . 

IV. 

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 

Anlage 1 Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

Anlage 2 Anpassung der Erlösobergrenze 

Anlage 3 Erheblichkeitsprüfung 

Anlage 4 Kostenprüfung Erweiterungsmaßnahmen 

1 '.Y'.gl. https:f/www-qenesis.destatis.de/qenesistonline. unter den Menüpunkten „Themen" -7 „ 61 
1 Preise" -7 „611 1 Verbraucherpreise" -7 „61111 1 Verbraucherpreisindex für Deutschland" -7 „61111­
0001 1 Verbraucherpreisindex (inkl. Veränderungsraten): Deutschland, Jahre" 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde inner­

halb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 

Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­

hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

~ Bourwieg 

Beisitzer 

Sender 

Beisitzer 

Wetzl 
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Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

Bezeichnung Einheit 
vom 

Netzbelntlber 
bNnt„ghoWem 

anerkannte 
Wert• 

Bund11netz­
1g1ntur 

Abwvlchung 

für die Berechnung dH Erwolhorungalakto„ relevante Paramowr Im Bulsjahr (Stand: 31.12.2011 ) 

Fo 11t • G~Iischa f'llcho in der HS·Ebe<!" lkm'I 5 875.79 5 875,79 o.oo 

Faat~ • Geografische Fläche in der MS-Ebene fk m:?l 5 855.46 s 855,46 0.00 

f o "' - VersOfgle Fläche in der NS-Ebene lkm; I 395.59 395,59 0,00 

AP'tJ 1ts • Anzahl derAn•cNusspunktl! 1n dl!c HS-Em:ru:1 (Stock) 45 45 0 

APu \lt· Anzahl der .Anli'CtdUs51"Jnklc In d~f MS-Ebene IStilck) 4.307 4-312 5 

APa. tiE - Anzahl der Anschlusspunkte in der NS-Ebene (inkl , Straßenbeleuchtung) (Stück] 214 043 214A44 401 

EP-: w• • Anzahl der Einspeh.ept.mklu von dezentralen Erreugung~anlil~ e:iikl Einspt:lteptmktt von EEG Anl:tDt'1 + Anzahl der EEG-Ant11 gen [Stilck] 17 17 0 

EP.;i Vt - Anzahl der i= ln11opcl•e:1x.m~e von de.z.entr.al llf1 Eneutp.JnQ$8nla11Ctn jStückJ 148 148 0 

EP~ t1 • • Mt11hl der Einllp"elnpun~ von du.cntr.lttft Entuounannl n~n [Stück) 1466S 14665 0 

EPi::~Ollf. - Elns;pcl1i!:pun\lb der EEG.Aotegen1 die auc;h AnsthhJMpunt.lt: sind [StüokJ 14.2&4 14_607 343 

la.HWll"'" Zeitgleiche JahreshOchsUast aller Entnahmen aus der HSIMS-Ebene [kW) 1.149 721> 1_149.726 0 

La111~ - Zeilglt!kht1: JllhieshGchlttAsl nJCcir 'Entnahmen 11us ikr MS/NS·Ebutut (kW) 320 281 317 401 ·2 880 

IOr die Barechnung dtla Erwolwrungal•ktora relevante Pa„mohor Im Jahr t (Ant„g1datum: 28.06.2013) 

F1 HS - Geografische Fläche in der HS-Ebene fkm' I 5.875.79 5 875,79 o.oo 

F, t.is • Geografische Fläche In der MS-Ebene f!<m' I 5.855.46 5 855 ,46 0,00 

F, r.t • Veraotgft! Fl~ctac in l.lei NS·Ebcne jkm21 395,59 395,59 0,00 

AP, liS- Anzahl der Anschlusspunkte in der HS-Ebene [Stüok] 45 45 0 

AP1 "'~ • Anzahl der Anschlusspunkte in der MS-Ebene jStüokj 4350 4350 0 

AP1NS - Anzahl der Anschlusspunkte in der NS-Ebene (inkl, Slfaßenbeleuchtung) fS!ückj 218.993 217 849 -1.144 

EP1 w11• Anzahl der Ein;;:pti!lepunkte von dezentralen En:tt1gungsaot..!JMI eldtl. E.fnspc15opunkle von EEG Mlal1'!n + Anzahl der EEG-Anlage.n [Stilckl 21 21 0 

EP1 ~·• - An.tßhl dat Eln11pe11epunlne von dezentralen Er.rct1gungHnt.9er1 [Stück] 192 192 0 

EP, ,1, • Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen (Stück] 17254 17.25-4 0 

EPE~ I 110: - Elnvpds1crpunkrri der EEG ·AnliJQIU1, die auth Ans;.chh.lsspt1 nl\.t~ sind fStück] 16.842 16 842 0 

IL, .., w!< - Zeilglelche Jehreshöchstlast aller Entnahmen aus der HS/MS-Ebene (kW) 1.167288 1.167.288 0 

~- ... ~ - Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der MS/NS-Ebene lkWJ 358 909 358 909 0 

Anbgol Pt.ilzwerke Netz AC AZ; BK&-1312992-21 
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Bezeichnung Einhalt 
vom 

Netzbet111lbtr 
ba1ntrogte Wem 

anerkannte 
Warte 

Bundesnetz.. 
1gentur 

Abweichung 

Gawtchtung 

GewHs-
Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstellen Höchslspannung, Höchslspannung/Hochspannung und Hochspannung inklusive 
Messung und Abrechnung exklusive vorgelagerte Netzkosten und vermiedene Netzentgelte 

16,64% 16,64% 

GeWMs-
Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Mitlelspannung inklusive Messung und Abrechnung exklusive vorgelagerte Netzkoslen 
und vermiedene Nelzentgelle 

23,91% 23,91 % 0 ,00 
Prozenlpunkte 

GeWtis · 
Gewichtung .iuf GtiJndlilge der Kosten der Kostenstelle Niederspannung inklusive Messung und Abrechnung exklusive vorgelagerte 
Netzkosten und verrnJe-dc:n~ Nebcan~lta 

30,67% 30,87% 0,00 
Prozentpunkte 

GewHSIMs" 
Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Hochspannung/Mittelspannung inklusive Messung und Abrechnung exklusive 
vorgel•Qt!rfo Netzkosten und vermiedene Netzentgelte 22,02% 22,02% 

0,00 
Prozentpunkte 

GewMSISS ... 
Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Mittelspannung/Niederspannung inklusive Messung und Abrechnung exklusive 
vorgelagerte Netzkosten und vermiedene Netzenlgelte 6,50% 6,56% 

0,00 
Prozentpunkte 

rar die Bentchnung der Schwellenwerte relevante Puameter 

~ M~ • 

l 1 „~ -
1,,.,•. 
'1. r1!1 • 
11 1t •~V • • 

l1 "'S1Ns • 

Zol\gf!!ltho JahreshOchsUast aller Entnahmen In dt:I MS·Ebono 

Zellgllelche Ja.hreshOctl!lUil.51 allm- Entri..nmen in der NS-Ebene 

Inst.Billt!~ lh!:.enlfDlo EneügungsleiJtung der MS-Ebene 

Installierte dezentrale Enaueung1Jlcis1ung der NS-Ebene 

lnslallierte dezentrale En:eugunQl.leiatuno dcir KS/MS·Ebenc 

Installierte dezentrale Eatiu(Jungsl~illuog der MS/NS-Ebene 

(kW( 
(kW] 

lkWJ 
[kW] 

[kW] 

[kW) 

f>IU IO 
325,563 

316,715 

252.133 

40.441 

11.369 

649,810 

325 56J 

316.715 

252-133 

40 441 

11 .369 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

~chwallenwerte 

Verh<'!ltnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Höhe der last in der MS-Ebene (Schwellenwert 0 ,3) 

Verti.aHnl5 der lnalltli cne..ri de.zmual~ Eraugwi~lrb1\U1Q zur t-t&he der Last in der NS-Ebene (Schwellenwert 0,3) 

Vcirhal111l1 der installierten durnlnllc:n ErLeugun~s.tuna zur Höhe der Last in der HS/MS-Ebene {5chwcllcinwarl t ,JJ 
Vertdlltnl~ der lmLlllicif1~ d'c.1c:ntralen ErzeuQW"lgsleistung zur Höhe der Lasl in der MSINS-Ebe!nei iSdWtaD11nwert l ,3) 

0,89 

0,77 

0,53 

0,73 

0,89 

0,77 

0,5l 

0,73 

0 

0 

0 

0 

,Äqui1111lonzl1ktor z 

ZtJ'i. =max ( (WURZELEP1 „ .J - WURZELEP,._ ,._d/( (WURZEL (A.P, li.! + EP1 us) - WURZELCAPa.11.s t EPo m} ): 1), wenn~ 11.!: / lt "'j > 0,3 

z,.~ = max ( t\M.JRlEL EP1, PI*-- - WURZEL EP;:: r.-1il I ((WURZEL (AP11, t + EP1 1 ,~ - \WRZEL(AP0 Mt EPe: ~ )! 1)1 wenn L 13 I Lt "' > 0,3 

APL1 • AP~ T• wenn AP1• c AF'ci 1 

EP, 1 = EP11 „ wenn EP~ <= EP0 

1 

1 
2,e471( 

1,31 17 

2,7666 

1,6485 

0,1 597 

0,3365 

Erweltarung1l•ktor !Ur dto Pa„mehlr Fliehe und An1chlußpun1rte 

Ef1 ~11 = 1+ 112 • ma• ((F."L M'S " F11 11rJ I F0 t(! :·0) + 1 i2· mo:r{ ((AP~ .,., ... EP1 t•l\.)-(AP0 tt10• EP<J _.~ ) UAPo 11 • EPo mi)):O) 

EFt,,,!I = 1+112 • max((Fi lü-Fo- Ms)/ F':l !t ~: O ) + 112• max{{(Af'1„~ -z..i ir. " E.P1 ,vf1. ) · tAPo. 1111 · z~1 ·EP~ „ A)l{APc:i v; +zi.1.'l " EPo."i )); DJ 

EFu•b= 1+112· max((F1 t• 'l· F i:. 11~ /Fo„1; 0) +- 111 . max( f<A?t.11t • ~s"EPt 1, 11)·(APa„s+t..a · EPo Mi) /(APo 11t.P.~~ ' EPc.,N! )):O) 

1 
1 

1 

1 

1 

1,03.2.3 
1,0168 

1,0179( 

l ,032l 

1,0169 

1,0161 

0,0000 

0,0001 

-0,0018 

Etwelterunglf11rtor !Ur den P1„matar J1h1111hllch•U1&t 

Eft .-!Nil = 1 + max ( Clt "'"""„ -Lo Hs.lol; ) /La ~11! 0) 

EFt, 111~~ =1 +max ( 14 .11~3 • Lo 1,111.1111) / lo M!.o.M. D} 

1 

1 

1 

1 

1,01531 

1,12061 

1 ,0153 

1,1308 

o,woo 
0,0102 

Gewichteter Erweiterungsfaktor für das Netz. 

Ef1:11:: EF1 tl !I . G!Wttft -t- EF1 >1 '.UU!i . Gt!W„~ +EFI , 10 . Grw„ i „EFt, lol.'-". 11 . Gew\lj,;~ + EFt, "' . ~w'" 1 1 1.0261 ( 1,0263 0,0002 

Anpanung der E~ö1obergranu 

2014 

2015 

2016 

2011 

201 8 

[EURI 

(E.URI 

(EUR) 

(EUR] 

{EUR] 

3.349,615 

3 368.114 

3.387,219 

3 406 947 

3.427 ,313 

2,76H95 

2,766,aOti 

2.750 266 

2.718 507 

2.691.042 

.;au20 

-601 307 

·636.95J 

-688-440 

·736 271 

.Anltge , Plalzwerke Netz AG Al: BKB-1312992-21 
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2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Anpassung der Erlösobergrenze 

Jahr 

Vorübergehend nicht 

beeinfluss­

bare Kostenanteile 

[EUR] 


104.724.810 

104.724.810 

104.724.810 

104.724.810 

104.724.810 

+ nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

0 

0 

0 

0 

0 

+ Anpassung aus VPI 

abzgl. Pf 


[EUR] 


434.706 

476.950 

-151 .950 

-1.359.530 

-2.403.826 

=Basis 
[EUR] 

X 

Erweiterungsfaktor 

105.159.516 

105-201 . 760 

104.572.860 

103.365.279 

1 02. 320. 984 

1,0263 

=angepasster Betrag 

der EOG 


[EUR] 


107.925.211 

107.968.566 

107.323.126 

106.083.786 

105.012.025 

Anpassungs­
betrag der EOG 

[EUR] 

Verwendete Regulierungsdaten 

Jahr VPI Pf Effizienzwert 

2011 (VPio) 102,1 100,00% 

2014 104, 1 0,0150 

2015 105,7 0,0302 

2016 106,6 0,0457 

2017 106,9 0,0614 

2018 107,4 0,0773 

2.765.695 

2.766.806 

2.750.266 

2.718.507 

2.691.042 

Anlage 2 Pfalzwerke Netz AG AZ.: BKB-13/2992-21 
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Erheblichkeitsprüfung 

Position 

1. Gesamtkosten 


Ausgangsniveau (KAges,.t=O) [EUR): 


II. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten im Ausgangsniveau für die ErlösobergrenzenbestJmmung 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten (KAdnb, t=O) [EUR): 

III. Gesamtkosten aller Erweiterungsmaßnahmen 

Jährliche Kosten nach StromNEV [EUR]: 

IV. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten in den Gesamtkosten aller Erweiterungsmaßnahmen 

jährliche Kosten nach StromNEV - davon dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten [EUR]: 

jährliche Kosten nach StromNEV - davon dauerhaft nicht beeinflussbare Erlöse (EUR]: 

V. Änderung der Versorgungsaufgabe in erheblichem Umfang 

Kostensteigerung [%): 

Anerkannte Werte 

vom Netzbetreiber beantragte Werte 
 Bundesnetz­

agentur 

Ohne Ber11ckslchligung von 1mit Ber11ckalchtlgung von 
ohne Berllckalchllgung von 1mit Berllckalchtlgung von 

NetzOberglngen NetzOberglngen NetzOberglngen NetzOberglngen 

179.459.549 I 0 154.849.519 I 154.825.402 

49.883.987 I 49.891 .520 56.973.905 I 0 

1 1.229.496 833.3401 833.340 

ol 01 0 

1 1.945 01 0 

1,Q10/o 1 0,79%1 1 

Herleitung BNetzA-Werte 

1. Ausgangsniveau ohne die Netz- bzw. Umspannebenen HöS, HöS/HS 
ohne Ber11ckslchtlgung von 

NetzOberglngen 
mit Berllckslchtlgung von 

Netzübergin gen 

Anerkannter Kostenblock der KoPr 2011 [EUR]: 169.586.342 169.559.930 

Anteilig e Kosten der Kostenstellen ohne vorgelagerte Netzkosten und vNE, die auf HöS, HöS/HS entfallen [%]: 8,69% 8,69% 

Ausgangsniveau ohne Kosten, die aLJf HöS, HöS/HS entfallen ( = 91 ,31 % vom anerkannten Kostenblock [EUR]: 154.849.519 154.825.402 

2. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten im Ausgangsniveau ohne die Netz- bzw. Umspannebenen HöS, HöS/HS 

dnbK im Ausgangsniveau gern. Überleitungsrechnung KoPr 2011 [EUR]:· 54.631 .380 54.639.630 

An leilige Kosten der Kostenstellen ohne vor.gelagerte Netzkosten und vNE, die auf HöS, HöS/HS entfallen [%]: 8,69% 8,69% 

dnbK im Ausgangsniveau ohne Kosten, die auf HöS, HöS/HS entfallen ( = 91 ,31 % von dnbK im Ausgangsniveau [EUR]; 49.883.987 49.891 .520 

Anlage 3 Pfalzwerke Netz AG AZ.: BKB-13/2992-21 
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Arllag•4 Plalzwerko Netz J\G AZ BK8·1312992·21 

Kostenprüfung Erweiterungsmaßnahmen 

Erstmallga Hlslorl1che Anschaffungs­

sachliche PrOrung der 
Nuuungsdauer /Hal'3lallung1ko1ten bezogen aur dll 

lfd. 1 Bezeichnung 
1 1 

Erwellerung•· Aktlvlarung1- 1 Akt1Yiorung1­ Anschaffungsjahr Anlagen 

l Anteil EK 
Nr. Erwelt.enJng1investltlon 

Anlagengruppe 
lnveS'lltlon 

jahr monat Im Bau 
[%] 

BNolzA Untergrenze Obergrenze Natzbetraiber- BNllzA [yyyy] [1 -12] Netzbetreiber­ ........_... [x] 
9tromNEV 9tromNEV angab• [Jahre] 

(Jahre] [Jahre] [Jahre) 
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BHtl11:hnun9 N11.tbelrelbclr 
Bundt11Mtz.· 
·~M' ·­i:m:11 ,_ "-°'~ 

?ws? '""'A,fU"lft\, ,,.,,,. 
""""'-.i.t111IF11.. •WJrcU11 

lliU•ltintlllfhil f'' '·"°" 191211. 

L111clu~uu „,]1„ .-m 
Lt~1too.,,,.~H•1 

1~-llilni...t.1"11ilon11.1 36:1.00'11. 362, tX1"14i 

~1.1t.11I 
,..,.. 

'""'.!l111 .... 1·a~ ietll\ Sf1 11 6J"­ .,,. 

Antall FK 
abzgl. Antell 
unverzlna­
llcheo FK 

[%] ..,,. 
IMXI" ...... 
,Cl;J„.„„ 

a.eö'i" 
D,W..·­··-•...,..·­O,OD!lft·­··-·­·--·­....... 
"·""'a:eo;;;...... „....·­..... 
"'""'...... 
~ 

Mlschzlnnatz 

Notzbelrol- BNetzA 
berangabe [%] 

['lo] 

•.!In• ...,,. 
..,,~ 

·~... 
. .)l 'tllt „ ... 
• ,ll'W. .,,.. 
4.)1'4 ...,.„ „„,„ ·-­·~11· ~-•..:n„ ··"'"'..,.,.„ .,... 
•.J t'v. '""" ...,,„ ,_,..,. 
„.)nl .„... ....„ ..... 
4„Wllt .~... 
-4 .31"'­ ~ ... .,, ~ ·­4..31'lit ....„ 
·UI"­ ·--«..l•"lli ·­... :,,..„ .,.,. 
4,lt~ "'""„„ll'a ...... 
•.:mL ·­'1)1~ ·­0 1'1ii ,_,... 
„:m~ ""•.:;31'11. „.... ...,,„ ..... 
c:u-. •..S~ 
~.„ 

·~,,,... .,,... 
•:.l t% .„„J'll. 
• .lt'll ·­,, ~, ... . „_, .... "4 .D~ 

'-'.!:!! .,,.,.. 

G1wartle1tau1rheb11atz 

Netzbetrel­

1 

BNelzA 
berangabe [%] 

['lo] 

.)11 ,""" ,.,_,.,_.,,.........-,,,_ 
llUXl'll...,_ 
>n,c•>•
,.,__ 

---­-­-­,,,__ 
""'-""" ,., .... ........ ,.,,....,,,,_ 
..._ ,.,,,,,.. 
""·"""
,.,_ 
.., .... ... .... ,.,_.... _,.,..,.,., 
""·""' ''"'"' 
..,__ 
„ ..... ,.,,.,,.,.,,.,,.,,,,_ 

jlihr1ich• Kosten nach StromNEV 

Notzl>ot"'lbor-
BNolzA

1ng11be 
[EUR]

[EUR] 

jlhr11che Koeten nach StromNEV 
- davon CAPEX zzgl. Gewerbesteuer 

Netzbetraiber­

1 

BNolzA
angebe 

[EUR]
[EUR] 1 

jährliche Kotten nach StromNEV 
- davon OPEX 

Netzbetreiber­

1 

BNelzA
angebe 

[EUR]
[EUR] 1 

Jlhr11che Kosten nach StromNEV 1 jMhr1ich• Kau.an nach StromNEV 
- davon d1uuhaft nicht beolnnunb.r• - davon d1uerh1rt nicht ~efnriuubare 

Kosten Erlöse 

Netzbetreiber­

1 

BNotzA 

1 

NetzbetA9lber­

1 
BNolzA

angabe 
[EUR] 

angebe 
[EUR]

[EUR] [EUR] 
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